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Folie: 1 

Aktuelle Informationen zur Aufnahme von Flüchtlingen 

aus der Ukraine in der Stadt Siegen 

• Aufnahmezahlen 

• Leistungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche Regelungen 

• Unterbringung und Wohnsituation 

 

Beschulung der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine 

08.03.2022 



Folie: 2 

Schulpflicht der ukrainischen Kinder u. Jugendlichen   

• Grundsätzlich: Schulpflichtig ist nach § 34 Absatz 1 SchulG, wer in Nordrhein-

Westfalen seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine 

Ausbildungs- oder Arbeitsstätte hat.  

 

• Von dem Bestehen einer Schulpflicht ist in der Regel mit der Erteilung des 

Aufenthaltstitels nach § 24 Aufenthaltsgesetz und der damit einhergehenden 

Zuweisung an eine Kommune auszugehen, denn in der Regel wird erst dann ein 

Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt in der Kommune begründet.  
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Folie: 3 

Schulplatzsuche und Schulanmeldung  

• Grundschulen   

• Schülerinnen und Schüler der Primarstufe werden möglichst an die zur 

Wohnadresse nächstgelegene Grundschule verwiesen. Für Anmeldetermine 

wird sich direkt an die jeweilige Grundschule gewandt.  

  

• weiterführende Schulen  

• Unterstützung in Form von persönlicher Beratung und einer Schulplatzsuche 

erhalten die Familien über das Kommunale Integrationszentrum des Kreises 

Siegen-Wittgenstein.  
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Folie: 4 

Grundsätzliche Fragen zum Schulbesuch  

• Fragen zum Schulbesuch  

• Bei grundsätzlichen Fragen zum Schulbesuch oder erschöpften 

Aufnahmekapazitäten an der nächstgelegenen Grundschule steht die 

Schulverwaltung zur Verfügung.  
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Folie: 5 

Schulgesundheitspflege  

• Schuleingangsuntersuchung  

• Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich in Reihenuntersuchungen 

schulärztlich untersuchen zu lassen. Hierzu zählt auch die 

Schuleingangsuntersuchung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SchulG).  

 

• Die Schulleitung informiert das zuständige Gesundheitsamt über die Ankunft 

neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler, damit dieses die 

Schuleingangsuntersuchung baldmöglichst veranlassen kann.  
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Folie: 6 

Infektionsschutz    

• Masernimpfung (§ 20 Abs. 8ff. Infektionsschutzgesetz)  

• Schülerinnen und Schüler haben der Schulleitung vor Beginn der Beschulung 

einen Nachweis über den Masernschutz vorzulegen. 

 

• Wenn der Nachweis fehlt, müssen schulpflichtige Schülerinnen und Schüler 

jedoch unbeschadet dessen durch die Schule aufgenommen und dort beschult 

und betreut werden. -> Grundsatz: Schulpflicht geht vor Nachweispflicht. 
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Folie: 7 

Beschulung     

• Beschulung neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher  

• Rechtslage: Runderlass Integration und Deutschförderung neu zugewanderter 

Schülerinnen und Schüler (BASS 13-63 Nr. 3)  

 

• Die Teilhabe und Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und 

Schülern ist eine Aufgabe aller Schulformen, aller Schulen und jeweils der 

gesamten Schule unter Einbezug außerschulischer Partner.  

 

• Grundsätzlich: Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler ohne 

Deutschkenntnisse werden vorübergehend ohne Zuordnung zu einem 

Bildungsgang beschult.  
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Folie: 8 

Beschulung     

• Beschulung neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher  

• Der Erlass gilt für alle schulpflichtigen neu zugewanderten Kinder und 

Jugendliche,  

• die erstmals eine deutsche Schule besuchen und noch nicht über 

hinreichende Deutschkenntnisse verfügen, um dem Unterricht zu folgen, 

oder 

• die bei einem Wechsel der Schulstufe (Primarstufe/Sek. I; Sek. I/Sek. II) 

oder der Schule aufgrund ihrer kurzen Verweildauer in der abgebenden 

Schule die notwendigen Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend haben 

erwerben können. 
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Folie: 9 

Beschulung  

• Organisationsformen der Beschulung  

• Deutschförderung in  

• innerer Differenzierung, also im Rahmen einer vollständigen Teilnahme am 

Regelunterricht, 

• in teilweise äußerer Differenzierung, also durch den Besuch einer eigenen 

Lerngruppe und der teilweisen Teilnahme am Regelunterricht oder 

• in vollständiger äußerer Differenzierung, also in eigenen Lerngruppen. 
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Folie: 10 

Schulpflichtige in Siegen – Stand 28.04.2022  
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08.03.2022 

Anzahl  davon angemeldet  

Vorschulbereich * 23 5 

Grundschulen   75 37 

Weiterführende Schulen  146 59 

Insgesamt  244 101 

*Schulanfängerkinder für die Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024 

 

 

=> Aktuell kein Führen einer Warteliste für Schulplätze notwendig.  




